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Geschätzte Grünbacherinnen!
Geschätzte Grünbacher!
Liebe Jugend!

Als Bürgermeister der Gemeinde Grün-
bach möchte ich wieder informieren.

Der Gemeindevorstand hat am 1. Oktober 2018
beschlossen, eine(n) qualifizierte/r Sachbearbeiter/
in für das Bauamt und eine Kindergartenhelferin-
Stützkraft auszuschreiben. Details auf Seite 2,
Gemeindehomepage und Amtstafel.

Die Eröffnung des neuen ABB war ein voller Er-
folg. Den Vereinen und Organisationen ein herzli-
ches Dankeschön. Besonders unserem Herrn Pfar-
rer Mag. Franz Mayrhofer einen herzlichen Dank
für die Segnung des neuen Gebäudes.

Die Gesamtinvestition beträgt 1.920.000 Euro,
Wichtig war mir auch, dass es zu keinen Kosten-
überschreitungen kam.
Den Beschäftigten des ASZ und den Bauhof-
mitarbeitern alles Gute im neuen Gebäude.
Die Bioenergie Grünbach  betreibt eine Biomasse-
anlage mit 350 kW für die Nahwärmeversorgung
im Ort.

Der Tag der älteren Generation fin-
det am 21. Oktober 2018 statt und ich
lade alle Gemeindebürger ab dem voll-
endeten 70. Lebensjahr im Anschluss
an den Gottesdienst in das Gasthaus
Pizzeria Torino recht herzlich ein. Die
Gemeinderatsfraktionen laden zu einer
Nachspeise ein. Ich bedanke mich für
diese Unterstützung.

Der Schulstart ist auch schon erfolgt und unsere
Volksschule besuchen 92, die Neue Mittelschule
68, und den Kindergarten 66 Kinder. Ich wünsche
euch viel Freude beim Lernen und auch auf dem
Schulweg alles Gute.

In diesem Sinne wünsche ich Euch einen schönen
Herbst, genießt die Sonnenstunden..

Euer Bürgermeister
Stefan Weißenböck
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Qualifizierte/r Sachbearbeiter/in
im Bauamt

(Vertragsbedienstete/r) GD 17 gem. Oö Einreihungsver-
ordnung (40 Wochenstunden), auf unbestimmte Zeit
Dienstort: Gemeindeamt Grünbach
Dienstbeginn: Voraussichtlich 1. März 2019
Aufgaben:
 Leitung, Führung und Organisation der Bauagenden
 Durchführung aller Baurechtsangelegenheiten (Bauver-

handlung-Vorprüfungen, Baubewilligungen, Schriftfüh-
rung bei Bauverhandlungen etc.)

 Beratung in Bauverfahren nach baurechtlichen Geset-
zen für Bürgermeister, Gemeindeorgane und Bürger/
innen.

 Vollziehung der Bau- und Raumordnung sowie sonsti-
ger zuordenbarer und gesetzlicher Regelungen (Natur-
schutz, Wasserrecht, etc.)

 Vorschreibung der Aufschließungs- und Erhaltungsbei-
träge nach dem Oö. ROG.

Wartung der Bauaktverwaltung (k5 Verfahren) sowie
Grundeigentümerdaten des GWR Online

Allgemeine Aufnahmevoraussetzungen:
 Österreichische Staatsbürgerschaft bzw. EU-Bürger
 Volle Handlungsfähigkeit
 Einwandfreies Vorleben
 Die persönliche und fachliche Eignung für die Erfül-

lung des Aufgabenbereiches.
 Bei männlichen Bewerbern: Abgeleisteter Präsenz-

oder Zivildienst, sofern die gesundheitliche Eignung
dafür gegeben war.

Besondere Voraussetzungen, Fähigkeiten und Kennt-
nisse:
 Berufliche Erfahrung in einer Gemeindeverwaltung

(idealerweise am Bauamt) oder in der Privatwirtschaft
mit dem Tätigkeitsfeld Bauwesen (Abwicklung von
Behördenverfahren, dgl.)

 Belastbarkeit und Konfliktlösungsfähigkeit
 Selbstbewusstes Auftreten
 Bereitschaft zu Mehrleistungen und zur Weiterbildung

im fachlichen und persönlichen Bereich sowie persön-
liche und zeitliche Flexibilität

 Sehr gute Ausdrucksform in Wort und Schrift
 Sehr gute EDV-Kenntnisse
 idealerweise Erfahrung um Umgang mit gemeindespe-

zifischen EDV-Anwendungen.
Besondere unbedingt zu erfüllende Voraussetzungen:
 Abgeschlossene Ausbildung oder Abschluss einer be-

rufsbildenden mittleren oder höheren Schule
 Führerschein Gruppe B
 Bereitschaft zum Außendienst (Lokalaugenscheine,

Bauverhandlungen)
 Dienstausbildung entsprechend der Oö. Gemeinde-

Dienstausbildungsverordnung, wobei die Dienstausbil-
dung oder allenfalls fehlende Module und/oder Aus-
bildungstypen innerhalb von drei Jahren ab Beginn der
Verwendung abzulegen sind.

 Hohes Maß an Zuverlässigkeit und Selbständigkeit
 Gutes und sicheres Auftreten sowie Freundlichkeit im

Parteienverkehr
Auswahlverfahren: Das Auswahlverfahren erfolgt nach
den gesetzlichen Bestimmungen der Personal-Objektivie-
rung gem. Oö. GDG 2002.
Bewerbungsfrist: bis 20. November 2018
Bewerbungsunterlagen: Motivationsschreiben, Lebens-
lauf, in Kopie: Geburtsurkunde, Staatsbürgerschaftsnach-
weis, Heiratsurkunde, Geburtsurkunden der Kinder, Ab-
schlusszeugnisse, Zeugnisse und Nachweise über bishe-
rige berufliche Verwendungen, ein aktuelles Foto.

Kindergartenhelfer/in Stützkraft
(Vertragsbedienstete/r),  GD 22 13,50
Dauer des Dienstverhältnis: befristet für die Dauer der
Integration im Gemeindekindergarten Grünbach
Dienstbeginn: Voraussichtlich 1. März 2019
Aufgaben: Förderung und Betreuung eines Integrations-
kindes
Voraussetzungen: Die persönliche, insbesondere gesund-
heitliche und fachliche Eignung für die Erfüllung der
Aufgaben, die mit der vorgesehenen Verwendung verbun-
den sind.
Auswahlverfahren: Das Auswahlverfahren erfolgt nach
den gesetzlichen Bestimmungen der Personal-Objektivie-
rung gem. Oö. Gemeindebedienstetengesetz 2001 und Oö.
Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsgesetz 2002.
Bewerbungsfrist: bis 20. November 2018
Bewerbungsunterlagen: Motivationsschreiben, Lebens-
lauf, in Kopie: Geburtsurkunde, Staatsbürgerschaftsnach-
weis, Heiratsurkunde, Geburtsurkunden der Kinder, Ab-
schlusszeugnisse, Zeugnis über die Befähigungsprüfung,
sonstige Bescheinigungen über Ausbildungen und frühe-
re Dienstverhältnisse, ein aktuelles Foto.

Stellenausschreibungen
Aufgrund des Gemeindevorstandsbeschlusses vom 01.10.2018 werden folgende Aufnahmen

in den Gemeindedienst der Gemeinde Grünbach öffentlich ausgeschrieben.
Personenbezogene Bezeichnungen umfassen Frauen und Männer gleichermaßen)

Die Gemeinde Grünbach hat die traurige Nachricht, dass
Herr

Stefan Eder
am 26. September 2018 im 67. Lebensjahr verstorben ist.

Stefan Eder war von 1985 bis 2003 im Gemeinderat als
Mandatar der SPÖ tätig. Besondere Anliegen waren ihm
die Schaffung von Baugründen und die Anlage von Wand-
erwegen. Seine künstlerische Ader zur Malerei machte
ihn weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt.
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Herzlichen Glückwunsch!
Die Grünberger Gewölbe GmbH hat den Bayerischen
Denkmalpflegepreis in Silber für die Sanierung eines durch Hoch-
wasser schwer beschädigten historischen Gasthauses bekommen.

Hohe Auszeichnung für den aus Oberrauchenödt stammenden
Kardiologen Helmut Pürerfellner (57) von der Kardiologischen
Abteilung des Ordensklinikums Linz Elisabethinen. Er wurde als
erster Österreicher in das Führungsgremium der Europäischen
Herzrhythmus-Gesellschaft (EHRA) gewählt.

Die Grünbacherin Irmi Kubicka gewann beim 1. Freistädter City
Dirt Run die Damenwertung und erreichte den insgesamt 15. Rang.

Fundamt
Nach der ASZ-Bauhof-

Heizwerk-Eröffnung wurde
ein Herrenring

gefunden und kann vom
Besitzer beim Gemeindeamt

abgeholt werden.

ERINNERUNG!
Bitte Wasserzählerstand
dringend bekannt geben!

Jene Wasserbezieher, die den
Zählerstand noch nicht beim
Gemeindeamt bekannt gegeben
haben werden ersucht, dies
umgehend nachzuholen.

November 2018 Freitag 02.11. Freitag 16.11. Freitag 30.11.
Dezember 2018 Freitag 14.12. Freitag 28.12.

Jänner 2019 Freitag 11.01. Freitag 25.01.
Februar 2019 Freitag 08.02. Freitag 22.02.
März 2019 Freitag 08.03. Freitag 22.03.

Biotonnen Abholung – November 2018 bis März 2019

Ab Freitag den 05. April 2019 erfolgt die Abholung wieder wöchentlich

Ersatztermin für 26. Oktober 2018 ist Samstag, 27. Oktober 2018
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Dr. Rene Siska
Wahlarzt

Facharzt
für Augenheilkunde und Optometrie
Oberarzt KUK Linz Med Campus III

Geänderte Ordinationszeiten:
Dienstag 12.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag 16.00 bis 19.00 Uhr

telefonische Terminvereinbarung
erbeten:  jeden Werktag
von 09.00 bis 17.00 Uhr

4240 Freistadt, Sankt-Peter-Straße 4
Tel.: 0681/81 60 75 79
Mail: ordi@augen-freistadt.at
www.augen-freistadt.at

Erhebung der Statistik
Austria von Oktober
2018 bis Februar 2019
Statistik Austria führt dzt. im Auftrag des
Bundesministeriums für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Konsumentenschutz die
Österreichische Gesundheitsbefra-
gung durch. Die in der Gesundheitsbe-
fragung erhobenen Daten sind eine
wichtige Voraussetzung für die Gesund-
heitspolitik und Versorgungsstellen, um
sich an den aktuellen Bedürfnissen der
Menschen orientieren zu können.
Rechtsgrundlage der Erhebung sind Ver-
ordnungen des Europäischen Parla-
ments und des Rates (EG. Nr. 1338/2008
sowie 141/2013).
Nach einem Zufallsprinzip werden aus
dem Zentralen Melderegister Personen
ab 15 Jahren in Privathaushalten in ganz
Österreich für die Befragung ausge-
wählt. Die ausgewählten Personen
werden durch einen Ankündigungs-
brief informiert, und eine von Statistik
Austria beauftragte Erhebungsperson
wird von Oktober 2018 bis Februar
2019 mit diesen Personen Kontakt auf-
nehmen, um einen Termin für die Befra-
gung zu vereinbaren. Diese Erhebungs-
personen können sich entsprechend
ausweisen.
Weitere Informationen zur Österrei-
chiischen Gesundheitsbefragung erhal-
ten Sie unter: Statistik Austria Guglgas-
se 13 1110 Wien Tel.: 01/711288338
(Mo-Fr 9-16 Uhr). E-Mail: erhebungsin-
frastruktur @statstik .gv.at Internet:
www.statistik.at/gesundheitsbefragung.

Stellenausschreibungen des Sozialhilfeverbandes Freistadt

Der Sozialhilfeverband Freistadt hat folgende Personalstellen ausgeschrieben:

- Lehrstelle Koch/Köchin im Bezirksseniorenheim Pregarten
Bewerbungsfrist: 15. Oktober 2018

-Haustechniker/in im Bezirksseniorenheim Unterweißenbach
Bewerbungsfrist: 31. Oktober 2018

-Küchenhilfskraft im Bezirksseniorenheim Pregarten
Bewerbungsfrist: 31. Oktober 2018

Nähere Informationen stehen unter www.shvfr.at und Bewerbungsformulare
unter www.shvfr.at – Formularsammlung - zum Download zur Verfügung.

Die Landesstraßenverwaltung informiert:

Die Straßenbauarbeiten für das Baulos „Zimmerhofer“ auf der B38
Böhmerwaldstraße von km 99,338 bis km 101,226 wurden im of-
fenen Verfahren ausgeschrieben und an den Bestbieter, die Fir-
ma Held & Francke Baugesellschaft m.b.H., Kotzinastraße 4, 4030
Linz vergeben. Mit den Bauarbeiten wird voraussichtlich am 8.
Oktober 2018 begonnen und werden mit Ende Oktober 2019 fertig-
gestellt.
Die bestehenden Leitungen vom Güterweg Pischinger bis zur Ein-
mündung der L1480 Grünbacher Straße werden im Herbst 2018
neu verlegt. Wenn es die Witterungsverhältnisse und der Bau-
fortschritt zulassen, könnte es auch noch zu Vorbereitungsarbeiten
in der Ortschaft Schlag kommen.
Während dieser Zeit ist im Bereich des genannten Straßenab-
schnittes mit Beeinträchtigungen bzw. Einschränkungen zu rech-
nen.
Das Land Oberösterreich, Landesstraßenverwaltung, ist bemüht,
die Beeinträchtigungen bzw. Einschränkungen so gering wie mög-
lich zu halten.

Für Rückfragen zum Baulos „Zimmerhofer“ sind folgende
Personen für Sie erreichbar:

Amt der Oö. Landesregierung
Direktion Straßenbau und Verkehr
Abteilung Straßenneubau und -erhaltung (Bau NE)
4021 Linz, Bahnhofplatz 1
Projektleitung Straßenbau:

Ing. Rudolf Aistleitner     Manuel Hölzl        Josef Brandstetter
   0732/7720-12813  0732/7720-16210     0664/60072-12845
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Das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus ermöglicht diese kostenlose Messung der
Radonbelastung in Ihrem Privathaushalt, sofern folgende Bedingungen erfüllt werden:
•    die gemessenen Räume liegen im Wohnbereich,
•    der mitgesandte Fragebogen wird ausgefüllt und retourniert,
•    die Kosten der Rücksendung sind vom Antragsteller zu tragen.
Online Anmeldung zur kostenlosen Radonmessung:
https://www.ages.at/service/service-strahlenschutz/radonmessung-im-privathaushalt/

Die Messung dauert sechs Monate, beginnend im Jänner (bei Anmeldung bis zum 15.12. des Vorjahres)
oder Juli (bei Anmeldung bis zum 15.06). Für die eingelangten Bestellungen werden von der AGES –
Fachstelle für Radon die Radondetektoren samt Gebrauchsanleitung sowie ein Fragebogen per Post zu-
geschickt. Die Radondetektoren können dann selbst in der Wohnung aufge-
stellt werden. Nach Ablauf der Messdauer (6 Monate) sind die Detektoren
und der ausgefüllte Fragebogen zur Auswertung an die AGES zurückzusen-
den. Bitte beachten Sie, dass die Rücksendung ehestmöglich nach Messen-
de zu erfolgen hat und unfrankierte Rücksendungen nicht angenommen
werden. Detektoren, welche später als drei Wochen nach Messende einlan-
gen werden nicht mehr ausgewertet!
Mit Ihrer Anmeldung stimmen Sie zu, dass Ihre Daten zur Speicherung in
der österreichischen Radondatenbank zur Verfügung gestellt werden und für
das Erstellen und Validieren der österr. Radonkarte sowie in wissenschaftli-
chen Publikationen anonymisiert verwendet werden.
Sollte unbegründet keine Rücksendung der beiden Detektoren bzw. des aus-
gefüllten Fragebogens und Messprotokolls erfolgen, behalten wir uns das
Recht vor, dem Auftraggeber eine Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR
100,- in Rechnung zu stellen.
Weiterführende Informationen rund um das Thema Radon sowie die aktuelle Radonpotentialkarte kön-
nen Sie unter www.radon.gv.at sowie www.ages.at/themen/strahlenschutz/radon  finden.

AGES – Agentur- für Gesundheit und Ernährungssicherheit
Abteilung Radon und Radioökologie
Österreichische Fachstelle für Radon
Geschäftsfeld Strahlenschutz

Gratis-Radonmessung im Privathaushalt
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H e c k e n ,  S t r ä u c h e r  u n d  B ä u m e
e n t l a n g  ö f f e n t l i c h e r  S t r a ß e n

Ein freier und entsprechend gut einsehbarer Straßenverlauf (Lichtraum) ist für jeden Verkehrsteil-
nehmer (Autofahrer, aber auch Fußgänger) sehr wichtig.
Oft ragen jedoch wuchernde Hecken, Äste von
Sträuchern und Bäumen von Privatgrundstü-
cken in den Lichtraum einer öffentlichen Stra-
ße (Gehsteig, Geh- und Radweg). Dadurch ent-
stehen für die Verkehrsteilnehmer Sichtbeein-
trächtigungen und es kann zu gefährlichen Si-
tuationen bzw. Verkehrsunfällen kommen.
Für die Grundeigentümer entlang öffentlicher
Straßen besteht die Verpflichtung, die Hecken
und Äste entsprechend zurückzuschneiden
bzw. dafür zu sorgen, dass diese nicht in den
Lichtraum der Straße wachsen. Dazu ist das
öffentliche Gut bis zu einer Höhe von 4,5 m
frei zu halten. Diese Regelung gilt natürlich
auch für Straßen und Güterwege außerhalb des
Ortsgebietes im Freilandbereich.

Die Gemeinde fordert die Grundeigentümer auf, diesen Ver-
pflichtungen auch wirklich nachzukommen!
Ein herzliches Dankeschön allen Grundeigentümern, die ihre Hecken, Sträucher und
Bäume regelmäßig zurückschneiden und so diese Vorschriften beachten.

Überprüfungen lt.
Oö. Luftreinhalte-

und Energie-
technikgesetz (Oö.

LuftREnTG)
Vom Rauchfangkehrbetrieb Günter
Straub werden die gemäß § 25 u. § 32
Oö. Luftreinhalte- und Energie-
technikgesetz (Oö. LuftREnTG) vor-
geschriebenen wiederkehrenden Über-
prüfungen, im Gemeindegebiet von
Grünbach ab November 2018 wieder
vorgenommen. Die Besitzer werden
rechtzeitig schriftlich verständigt.
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2 Geschäftsflächen in Freistadt zu vermieten, direkt an der B38, großer Park-
platz, gepflegte Anlage, ab sofort verfügbar, jede Geschäftsfläche hat 61 m².
Monteure für Fenster, Türen und Sonnenschutz gesucht, Bezahlung lt. KV,
Überzahlung je nach Qualifikation möglich.
Kontakt: Harald Pühringer: 0664-1066091, www.puehringer.at

Helfen statt ausgrenzen -
Soziales Engagement für
Menschen, die Ihre Hilfe
brauchen.
Pro mente OÖ sucht im Bezirk Frei-
stadt derzeit ehrenamtliche Laien-
helfer und Laienhelferinnen zur Un-
terstützung psychisch erkrankter
Menschen. Bewerben kann sich je-
der.

Psychische Erkrankungen nehmen in
der heutigen Zeit immer mehr zu,
aber noch immer ist der gesellschaft-
liche Umgang damit weitgehend ein
Tabuthema. Ausgrenzung und Ein-
samkeit gehören leider oft zur Alltags-
erfahrung psychisch erkrankter Men-
schen. Die Laienhilfe von pro mente
Oberösterreich setzt es sich zum Ziel,
dieser sozialen Isolierung entgegen
zu wirken und psychisch beeinträch-
tigen Menschen mittels Laienhilfe
„Brücken ins (Alltags)Leben“ anzubie-
ten.
In Freistadt und Umgebung werden
daher Personen gesucht, die sich für
dieses Ziel engagieren möchten.
Laienhelfer oder Laienhelferin kann
jeder werden! Mitbringen sollte man
die Fähigkeit zum Zuhören und die
Bereitschaft einen Teil seiner Freizeit
und Energie für gemeinsame Unter-
nehmungen und Gespräche zur Ver-
fügung zu stellen. Unterstützung be-
kommen zukünftige Laienhelfer und
Laienhelferinnen durch regelmäßig
stattfindende Supervisionen und Fort-
bildungen von Fachleuten.

Interessiert? Nähere Informationen er-
halten Sie von Elisabeth Ackerer un-
ter der Telefonnummer: 0664 8456 277
und unter www.promentelaienarbeit.at

Meine Katze darf ins Freie –
worauf muss ich achten?
Viele Tierbesitzer
möchten ihren Kat-
zen ermöglichen,
dass sie im Freien die
Gegend erkunden
können. Bei regelmä-
ßigem Freilauf für
Katzen sind
allerdings die tier-
schutzrechtlichen Re-
gelungen, die in ganz Österreich gelten, zu beachten. Diese
besagen, dass Katzen mit regelmäßigem Zugang ins Freie
von einem Tierarzt kastriert werden müssen, sofern sie nicht
zur Zucht verwendet werden. Das gilt ausnahmslos für alle in
Österreich gehaltenen Katzen.

Kastriert werden müssen Katzen mit regelmäßigem Zugang
ins Freie nur dann nicht, wenn diese zur Zucht eingesetzt wer-
den. Mit der Zucht von Katzen sind jedoch einige Verpflich-
tungen verbunden: Vor dem Beginn muss diese bei der Be-
zirkshauptmannschaft/Magistrat gemeldet werden und ist bei
größeren Zuchten sogar bewilligungspflichtig. Zudem müssen
alle weiblichen als auch männlichen Katzen, die zur Zucht ver-
wendet werden, mit einem Microchip durch einen Tierarzt ge-
kennzeichnet und innerhalb eines Monates nach der Kenn-
zeichnung in der amtlichen Heimtierdatenbank registriert wer-
den. Die Kennzeichnung und Registrierung bereits gehalte-
ner Zuchtkatzen muss übrigens bis längstens 31. Dezember
2018 erfolgen. Eine Zucht im Sinne des Tierschutzgesetzes
liegt dann vor, wenn die Fortpflanzung durch den Halter be-
wusst ermöglicht oder aber auch nicht verhindert wird. - Selbst
dann, wenn die für das Decken eingesetzten männlichen Tie-
re unbekannt sind, wie das bei freilaufenden Katzen vorkommt.

Zusammenfassend kann man also sagen: Bei regelmäßi-
gem Freigang müssen Katzen kastriert werden. Ausge-
nommen davon ist einzig die Zucht von Katzen, für die es
jedoch einige Voraussetzungen zu erfüllen gilt.
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TREFFPUNKT GRÜNBACH
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Die Veranstaltungen der „Gesunden Gemeinde Grünbach“ befinden sich gesammelt auf Seite 4 bis 6

Veranstaltungskalender
Datum Beginn Veranstaltung Ort Veranstalter

20.10.2018 09:30 Schwammerlseminar Forellenwirt Kastler Forellenwirt Kastler
21.10.2018 10:00 Tag der älteren Generation Pizzeria Torino Gemeinde Grünbach
21.10.2018 11:00 Pilzausstellung Forellenwirt Kastler Forellenwirt Kastler
28.10.2018 09:00 Hubertusmesse Pfarrkirche Grünbach Jägerschaft Grünbach/Lichtenau
04.11.2018 09:00 Martinimesse Pfarrkirche Grünbach Kameradschaftsbund Grünbach
10.11.2018 Bezirks-Bläsertage mit Konzertwertung Tragwein OÖ. Blasmusikverband
11.11.2018 Bezirks-Bläsertage mit Konzertwertung Tragwein OÖ. Blasmusikverband

7 Menschen - 7 Geschichten - 7 Opfer
Herzliche Einladung zu einem
Abend der Erinnerung

mit Information und stilvoller musikalischer Umrahmung
zum neuen Grünbacher Gedenkort für die zivilen Opfer des NS-Regimes.

Wann: Freitag, 26. Oktober 2018, um 19.30 Uhr
Wo: Pfarrkirche Grünbach

und zum
Gedenkgottesdienst mit anschließender Segnung des neuen Gedenkortes

im Rahmen der Martini-Ausrückung des Kameradschaftsbundes
Wann: Sonntag, 4. November 2018, um 9.00 Uhr

Wo: Pfarrkirche Grünbach, bzw. dann beim Kriegerdenkmal

Festival für regionale VordenkerInnen

Think! Tank Region 2018 ist ein neues Festival,
das sich an zwei Tagen und mit viel Leidenschaft
der nachhaltigen Entwicklung ländlicher und
suburbander Regionen widmet - ein Festival für
VordenkerInnen. Mitten im schönsten Mühlviertel
trifft heimischer Genuss auf Kultur und Impulse
internationalen Formats.

Am Firmenareal von Kreisel Electrics wird -
angeregt durch Keynotes von Corinna Milborn,
Christoph Winkler, Markus Kreisel und anderen -
gemeinsam gedacht, diskutiert, getanzt und gelacht.
GründerInnen und QuerdenkerInnen zeigen
ungewöhnliche Wege auf.
www.thinktankregion2018.at


